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1 Grundsätze der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplanes 2014 
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Erziehung und Beratung 

Für die Bewirtschaftung des Wirtschaftsplanes gelten die Regelungen der Dienstanweisung 

„Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans" (DA-WP). 

2 Beschaffung von luK-Technik und Mobiltelefonen/Smartphones 

Die Beschaffung von luK-Technik erfolgt in Eigenregie der Abteilungen bzw. Einrichtungen, 

soweit die EDV-Arbeitsplätze nicht bereits in das FHH-Netz integriert sind. Es ist jedoch wei

terhin geplant, die Einrichtungen sukzessive in das Kommunikationsnetz des LEB einzubin

den. Bei diesbezüglichen luK-Vorhaben gehen die Geräte in den Bestand des luK-Referates 

LEB 13 über und die Administration wird in die Regie von LEB 13 überführt. Hiervon betroffene 

Beschaffungen sind von dem in Satz 1 genannten Grundsatz ausgenommen. Die Beschaffung 

von luK-Technik in den übrigen Fällen ist mit dem luK-Referat abzustimmen, um eine zur luK

lnfrastruktur kompatible Beschaffung sicherzustellen. 

Mobiltelefone/ Smartphones werden ausschließlich über LEB 13 beschafft und finanziert . 

3 Budgetwirtschaft 

3.1 Für die Verwaltung aller Budgets gelten die Regelungen der DA-WP, Ziff. 4 . Dort sind auch die 

Aufgaben der Budgetverantwortlichen geregelt (Ziff. 4.1.4 und 4.1.5). 

3.2 Die Höhe der Budgets wird im Budgetplan 2014 festgelegt (veröffentlicht im Organisations

handbuch unter E-Wirtschaftsführung). Der Budgetplan für die Jugendhilfeeinrichtungen 

(Budgetwert je Betreuungseinheit) ist gegenüber dem Plan 2013 unverändert. 

3.3 Budgetveränderungen und die Neuaufnahme von Budgetpositionen bedürfen der Zustimmung 

der bzw. des Beauftragten für den Wirtschaftsplan. Anträge sind formlos bei LEB 1 einzu

reichen. Dort wird der Inhalt und die mögliche Deckung durch andere Budgetpositionen geprüft 
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und der Vorgang durch LEB 1 gern. Ziff. 4.4 entschieden oder der bzw. dem BfW zur Ent

scheidung weitergeleitet. Die Entscheidung und ihre Grundlage werden auf dem „Beleg Bud

getveränderung"1 dokumentiert und an LEB 12 zur Buchung weitergeleitet. 

3.4 LEB1 entscheidet abschließend in nachfolgenden und vergleichbaren Fällen bis zur Höhe von 

5 T€ im Einzelfall: 

• Erhöhung für unabweisbare Zwecke, wenn diese sachlich nicht durch das vorgesehene 

Budget abgedeckt sind, 

• Erhöhung für einmalige, unabweisbare Ausgaben, die das Budget übersteigen, 

• Erhöhung für Zwecke und Ausgaben, denen Minderausgaben mindestens in gleicher 

Höhe an anderer Stelle gegenüber stehen (z.B. Sachausgaben für Honorarkräfte als 

Teilkompensation für ausgefallenes Personal). 

3.5 Die Höhe der maximal zulässigen Rücklage aus dem Wirtschaftsjahr 2013 (für 2014) wird 

nach der Formel Sollplätze*Tagessatz des Jahres 2013 für zwei Monate (Basis Oktober und 

November) festgelegt. LEB 1 stimmt die Werte mit den Abteilungen ab. 

4 Entgelte nach §§78b und 77 SGB VIII für Jugendhilfeleistungen 

Für Entgelte für Leistungen nach dem SGB VIII (stationäre, teilstationäre und ambulante Hil

fen) liegt eine neue Vereinbarung aktuell noch nicht vor und wird nachgereicht. 

5 Besondere Bewirtschaftungsregelungen 

5.1 Die Höchstsätze für Honorare gern. Ziff. 5.4.1 der DA-WP betragen für 2014 bis auf weiteres 

bei Neuabschluss und Verlängerung von Verträgen unverändert: 

Nr. Leistung 

1. Beratunq, Supervision 
Für Berater/innen mit einschlägiger Qualifikation (einschlägige, i.d.R. pä-
dagogische oder psychologische Hochschulausbildung und nachgewiese-
ne Zusatzqualifikation und entsprechende Beratungserfahrung) und ent-
sprechender Tätigkeit 

2. Leiterinnen bzw. Leiter von lnteressenQruooen 
2.1 Leitung von Interessengruppen im Rahmen von Freizeitgestaltung für 

musische, technische, künstlerische, sportliche oder ähnliche Betätigung, 
für die keine formale pädagogische Qualifikation erforderlich ist (z.B. Anlei-
tunq von Koch- oder Tischtennisqruooen) 

2.2 Leitung von Interessengruppen mit pädagogischen Inhalten, für die eine 
einfache pädagogische Qualifikation (erzieherische Qualifikation, Pädago-
gik-Student/innen im Abschlusssemester) erforderlich ist. 

2.3 Leitung von 1 nteressengruppen im Rahmen von Freizeitgestaltung für 
musische, technische, künstlerische, sportliche oder ähnliche Betätigung, 
für die keine formale pädagogische Qualifikation, jedoch überwiegend 
fremdsprachliche Kompetenz bzw. Sprachmittlungkompetenz erforderlich 
ist (insbesondere in der Arbeit mit Flüchtlingen) 

1 im Orgahandbuch als Formular abrufbar: E-Wirtschaftsführung 
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Vergütung (brutto, 
d.h. inkl. MwSt.) 

gern. Angebot, bis 
zu 

120 €/Std. 

11 ,62 €/Std. 

14,60 €/Std. 

14,60 €/Std. 



Nr. Leistung 
Vergütung (brutto, 
d.h. inkl. MwSt.) 

2.4 Leitung von Klientengruppen mit besonderen pädagogischen Inhalten für 15,80 €/Std. 
die mindestens eine sozialpädagogische Qualifikation erforderlich ist (z.B. 
Anti-Gewalt-Traininqs) 

3. Unterrichtliche Tätigkeiten 
1 Unterrichtsstunde (UStd.) = 45 min. 

3.1 Nachhilfeunterricht durch qualifizierte Lehrkräfte 15,97 €/UStd. 
3.2 Hausaufgabenhilfe durch z.B. studentische Hilfskräfte und ähnlich qualifi- 8, 17 €/UStd. 

zierte Personen 
4. Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen 
4.1 Laiendolmetscher für Alltagskommunikation 11 ,62 €/Std. 
4.2 Qualifizierte Laiendolmetscher je nach Sprachkenntnis/Bedarf und Markt- 20 bis max. 25 €/Std. 

lage 
4.3 Professionelle Dolmetscher I Übersetzer, Dolmetscherbüros qem. Anqebot 
5 Sonstige Aufgabenbereiche 

Familienhebamme je Zeitstunde 27,44 € 

Ausnahmen hiervon und Einzelfälle, in denen zur Gewinnung von freiberuflich Tätigen eine 

höhere Vergütung erforderlich erscheint, bedürfen der Zustimmung der bzw. des Beauftragten 

für den Wirtschaftsplan (Ziff. 5.4.2 DA-WP). Für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen 

gelten ggf. individuell vereinbarte Werte gern. der vom Kinder- und Jugendnotdienst geführten 

Dolmetscherliste (siehe: Organisationshandbuch G-Dienstbetrieb in den Einrichtungen - Wirt

schaft und Verwaltung). 

5.2 Bedienstete sind nicht verpflichtet, an der täglichen Verpflegung in den Einrichtungen gemein

sam mit den Betreuten teilzunehmen. Sofern sie aber an der Verpflegung teilnehmen, sind von 

ihnen ab 1.1.2014 wie bisher folgende Beträge zu entrichten bzw. zu vereinnahmen : 

• Frühstück 1 ,60 EUR täglich 

• Mittagessen 2,93 EUR täglich 

• Abendessen 2,93 EUR täglich 

• Vollverpflegung 7,47 EUR täglich. 

5.3 Für die Nutzung privater Kfz zu dienstlichen Zwecken und die Zahlung einer Wegstreckenent

schädigung sind die DA-Kfz des LEB und das Hamburgische Reisekostengesetz anzuwenden. 

Danach beträgt die Wegstreckenentschädigung (§6 HmbRKG) unverändert: 

ohne erhebliches mit erheblichem 
dienstliches lnteres- dienstlichen lnteres-

se se 
1. Kraftfahrzeuge oder andere motor- 20 Cent/km 30 Cent/km 
getriebene Fahrzeuge 
2. Mitnahmeentschädigung je Person 2 Cent 2 Cent 
(mit Anspruch auf Fahrkostenerstat-
tung durch FHH) und km 
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5.4 Mit dem Entgelt sind in stationärer Unterbringung die in Anlage 2 dargestellten Bedarfe zu be

friedigen. Die mit der Grundpauschale nicht abgedeckten Bedarfe für Betreute können ggf. als 

Nebenleistung nach § 39 SGB VIII beim Jugendamt einzeln beantragt werden. Welche Leis

tungen unter welchen Voraussetzungen gewährt werden, ist der „Arbeitshilfe für die Gewäh

rung von Leistungen zum Unterhalt gern. § 39 SGB VIII - Teil B: Nebenleistungen bei Hilfege

währung nach§§ 34, 35 und 35a SGB VIII in Einrichtungen und bei teilstationären Hilfen nach 

§ 32 SGB VIII" zu entnehmen. 

5.5 Die aus dem Entgelt auszahlbaren Unterhaltsmittel zur Eigenversorgung bzw. Verselbststän

digung gern. Anlage 4 zur DA-Zahlungsverkehr für Jugendliche ab 15 Jahren analog2 zur Re

gelbedarfsstufe 4 gern.§ 28 SGB XII betragen ab 1.1.2014: 

Pro Monat Pro TaQ 
Ernährung 156,00 € 5,11 € 
Bekleidung 41,50 € 1,36 € 
Hygiene u. Gesundheit, Sonstiges 20,50 € 0,67€ 

218,00 € 6,15 € 

Soweit Verbrauchsmittel im Haushalt ebenfalls selbst beschafft werden sollen: 

Pro Monat Pro TaQ 
Verbrauchsmittel im Haushalt (Rei-
nigungsmittel, Frischhaltefolie, Brot-
/Gefrierbeutel, Wischtücher u.ä.) 6,20€ 0,20€ 

Für den Unterhalt von Müttern und Kindern in Maßnahmen nach §19 SGB VIII werden in An

lehnung an die Regelbedarfsstufen 4/1 für MütterNäter bzw. 6 für Kinder bis zu 6 Jahren gern. 

§ 28 SGB XII ausgezahlt: 

Pro Monat Pro Tag 
Mütter/ Väter von Kindern 218,00 € 7,15 € 
Versorgung von Kindern (mit Nah-
rung, Hygienemitteln, Kleidung, 
Spielzeug usw.), je Kind: 299,00€ 9,67 € 

5.6 Minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen, die sich in einer Erstversorgungseinrichtung befin

den und sich mit Lebensmitteln und persönlichen Hygieneartikeln selbst versorgen, wird unab

hängig vom Alter ein Betrag von 52,-- €je Woche bzw. für 7 Tage (Tagessatz 7,40 €) ausge

zahlt. Dieser Betrag enthält auch den Barbetrag gern. Ziff. 5.6. 

5.7 Für die Bemessung und Auszahlung der Höhe der Barbeträge zur freien Verfügung nach 

§ 39 Abs. 2 SGB VIII („Taschengeld") ist die entsprechende Richtlinie der Behörde für Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration für den Zeitraum ab dem 1.10.2012 gültig (siehe Anlage 1). 

2 Anteile des Regelsatzes, die durch die vollstationäre Unterbringung gesichert sind (z B. Inventar, Nebenleis
tungen gern. § 39 SGB VIII) werden nicht ausgezahlt. Auszahlungsbetrag gern. dieser DA und Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung ergeben zusammen den entsprechenden, für das Leben in einer stationären Unter
bringung angemessenen Regelsatzanteil. 
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5.8 Für den Bereich der Kinderschutzhäuser (hierzu zählen auch das Kinderhaus Rohrammerweg 

und das Kleinkinderhaus Süderelbe) gilt ab 1.1.2014, dass alle Kosten für die Betreuung, also 

auch alle Nebenleistungen gern. § 39 SGB VIII (Ersteinkleidung, Barbetrag zur freien Verfü

gung) aus dem Entgelt zu finanzieren sind. Ausgenommen sind nur Maßnahmen der Kran

kenhilfe nach§ 40 SGB VIII 

6 Budget-Pauschalen für die Erstausstattung von Einrichtungen des LEB 

Bei der Erstausstattung von Einrichtungen des LEB wird jeweils ein Budget gebildet bzw. ein vor

handenes Budget um die für die Beschaffung von Inventar und sonstigen Ausstattungsgegenstän

den erforderliche Finanzierungsmasse erhöht. Basis für die Bemessung dieses Budgets sind die 

nachfolgend angegebenen Werte: 

Pauschalen für die Erstausstattung von Einrichtungen des LEB 

Die angegebene Werte sind Basis zur Bemessung eines Budgets für die 
Beschaffung von Inventar und sonst. Ausstattungsgegenständen 

Büroinventar 

Büroarbeitsplatz in Einrichtungen/ amb. Büros mit EDV 

Büroarbeitsplatz in Einrichtungen/ amb. Büros 

Besprechungsraum 

Stationäre Einrichtungen§§ 19 und 34, pro Platz 

Einbettpersonalzimmer (Nachtbereitschaftsraum ohne Büro) 

Einbettbewohnerzimmer 

Mehrbettplätze 

Kleinkinderbettplätze 

Gemeinschaftsräume Ue Raum) 

§ 35 außerhalb der eigenen Familie, pro Platz 

Persönliche bewegliche Ausstattung gern. Entgelt je Platz 

Gemeinschaftsräume Ue Raum) 

Tagesgruppen pro Platz 

amb. Betreutes Wohnen/ bezirkliche Jugendwohnung 

Einbettbewohnerzimmer 

Gemeinschaftsräume Ue Raum) 

1.500 € einschl. EDV 

1.000 € wenn EDV durch LEB13 

1.500 € 

2.200 € 

2.600 € Werte schließen Ausstattung der 

2.700 € Funktionsräumeräume ein 

2.400 € 

1.300 € 

1.350 € 

1.300 € 

2.200 € 

2.200 € einschl. Funktionsräume 

1.300 € 

Anmerkung: Funktionsräume sind Bad, Waschräume, Küche und Keller u.ä„ Gemeinschaftsräume sind Wohn-, Fernseh-, 
Freizeiträume. 

Soweit es aufgrund von Besonderheiten des Konzeptes oder der Räumlichkeiten ggf. höhere Bedar

fe gibt, sind diese zu begründen und von GF genehmigen zu lassen. Größere Gemeinschaftsräume 

werden nach Entscheidung GF mit 2 Pauschalen berücksichtigt. 

Müller 
(Geschäftsführer) 

Verteiler: LEB 3 - 8, LEB 1, LEB 11-14, LEB 2, LEB 01, PR und VdS 
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Freie und Hansestadt Hamburg 
- Behörde für Arbeit, soziales, Familie und Integration -
Leitzeichen FS 2213 

Festsetzung der Barbeträge zur persönlichen Verfügung nach § 39 Abs.2 SGB VIII für sta
tionär Betreute, die im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme nach § 34 SGB VIII in H<im
burg in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform der Jugendhilfe leben, oder 
Hilfe in einer vorläufigen Maßnahme nach § 42 SGB VIII, in einer gemeinsame11 Wohnform 
nach§ 19 SGB VIII oder Eingliederungshilfe i.R des§ 35a SGB VI II erhalten. 

Die Festsetzung gilt für den Zeitraum ab dem 01.10.2012 

1. Regelbarbetrag (Taschengeld} 

Alter Mon:itlicher 
Ausz:ihlbetraQ in Euro 

Ab Beginn des 5,90 
5. Lebensjahres 
Ab Beginn des B,90 

7. Lebensjahres 
Ab Beginn des 11,80 

9. Lebensjahres 
Ab Beginn des 17,80 

11. Lebensjahres 
Ab Beginn des 29,SO 

13. Lebensjahres 
Ab Beginn des 44,40 

15. Lebensjahres 
Ab Beginn des 59,20 

17. Lebensjahres 
Ab Volljährigkeit 74.,00 

*Der Wechsel in die nächste Al1e~s1ule erfolg1zum er&ten dee Monate, in dem der Gebumtag lieg! 

Sofern eine tageweise Auszahlung des 
Auszahlungsbetrag durch JUS-IT generiert 
(Monatsbetrag/ 30 TagerAnzahl der Tage; 
Nachkommastellen. 

2. Erhöhter Barbetrag 

Mon.itlicher 
AuszahlbetraQ in Euro 

mr Jugendliche 74.,00 

für Volljährige 89,70 

Barbetrages erfolgt, wird der 
und folgendermaßen berechnet: 

mathematisch gerundet auf zwei 

Betreuten wird für die Dauer der jeweiligen Maßnahme der erhöhte Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung nach Ziffer 2 gewahrt, wenn sie das 16. Lebensjahr 
vollendet h.iben 

• LJnd mindestens die 10. Klasse besuchen 

oder 
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Freie und Hansestadt Hamburg 
- Behörde für Arbeit, soziales, Familie und Integration -
Leitzeichen· FS 2213 

• die Stadtteilschule (gern. § 15 Schulgesetz) oder die Sonderschule nach 9 
Schuljahren weiter besuchen um den Schulabschluss zu erwerben 

oder 

• nach dem Abschluss an der Stadtteilschule eine weiterführende, berufs
bildende Schule besuchen 

oder 

• an einer berufsvorbereitenden Maßnahme, einem Arbeitsprojekt oder an einer 
Maßnahme zur Nachholung des Abschlusses der Stadtteil-Schule teilnehmen. 

Sofern eine tageweise Auszahlung des Barbetrages erfolgt, wird der 
Auszahlungsbetrag durch JUS-IT generiert und folgendermaßen berechnet: 
(Monatsbetrag/ 30 Tage)"Anzahl der Tage; mathematisch gerundet auf zwei 
Nachkommastellen. 

Werden Jugendliche und Volljährige, aus Ausbildungsvergütung - oder Arbeits
einkommen zu einem Kostenbeitrag nach § 92 (2) SGB VIII herangezogen oder 
wird das für die aktive Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme durch andere 
Leistungsträger gewährte Ausbildungsgeld nach§ 93 (1) SGB VIII als sog. zweck
gleiche Leistung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in vol ler Höhe vom 
Träger der Jugendhilfe vereinnahmt, wird ein erhöhter Barbetrag in Höhe von 

Monatlicher 
AuszahlbetraQ in Euro 

105,DO 

gewährt. 

Sofern eine tageweise Auszahlung des Barbetrages erfolgt, wird der 
Auszahlungsbetrag durch JUS-IT generiert und folgendermaßen berechnet: 
(Monatsbetrag/ 30 Tage)"Anzahl der Tage; mathematisch gerundet auf zwei 
Nachkommastellen. 

3. Weihnachtsbeihilfe 

Bei st at ionarer Jugendhilfe nach §§ 19, 34, 
35 a, 42 SGB VIII 33,DO 

Jeweils mit dem Barbetrag für den Monat Dezember wird für die stationär in Jugend
hilfe Betreuten und die mit untergebrachten Kinder der Hilfeberechtigten nach 
§ 19 SGB VIII eine Weihnachtsbeihilfe ausgezahlt Die Anhebung des Barbetrages 
soll es dem betreuten jungen Menschen ermöglichen. anlässlich des 
Weihnachtsfestes. die ihm nahe stehenden Personen mit kleinen Aufmerksamkeiten 
zu bedenken_ Die Leistung entfällt. soweit dem Betreuten vom Ausbildungsbetrieb 
ein Weihnachtsgeld in mindestens der gleichen Höhe gezahlt Vllird . 
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Anlage 2 

Mit der \lereinbarte11 Grundpauschale sind folqende Kosten aogeqolten: 

L@bensmittebufw.a nd 

3) imerti-llb der Einrici'lrung 'iE'rbraoohte 
Leben'.'imitt.el, 

b) Frem~ersorgung <1J rtll l(üchen :iullemalb de-'5 
Heim'S oder d'J rtll Tieft ühlkost, 

GI Selbsl\lersorgung. 

d) .il.vf'lllenc ungE!n n:iGh der 
Leben'.'imitt~ h:,igienelierordnung HACC P. 

2 ME'd il:ini!>oher und ther-.apeuti!>eher- S.aeh.a ufw<1nd 

3) Arznei- unc: Heilmittel. 
b) sonstigen med:zini5Chen BE!d.ll'hl'•E! 

l/erbr-l'JchsmJit~.;;l •rnd IOeine 1 nstru menlE!, 

GI hygienismen Bec;;rf e- n5Chiießl ioh Pßegebec;;rf. 

d) Therapien. 

3 .Aufwand für W.asser, Energil!! und B rennst-oHe 

3) ~'fassE!r. Abwass.er{Siel), 

b) elektrischen Strom, F~he-;;z.urtg, 
GI Heizrmterial: feste Brennstoffe. Öl, GJiS. 

4 Wirt ;:c:h.aft!i:mfw.a nd 

:i) Reinigungs- •Jrtd Putzm:iter»al einsohlie-lllich 
Seheuertücher, Schrubber, Besen u .. i ., 

b) Fens1Erreinig•Jng. GebäooE!re-nig•Jrtg, 

GI Reinigung 1nd Pßege der Hemw;isr:he 
ens.c:hlioeßlioh Ren igungs.· und Pflege'llE!r· 
bnuchsstaffe. 

d) HJU5\JerbrauGhsm itteL HJius.5Chmucio:, 

e) Treibstaffe •.md So:.hmier'.'itoffe t:i r '.'itatir.näre 
Mlagen Ynd Gente{aul1E!rFYhrpal1:), 

f) GJirwnpflege e m>dlließlich Pfbn~n und 
Simereien, 

g) Grubenentleerung, 
h) De-sinfektor.n. 

i) Tierhaltung, 

j) W ßJrtg mJiS<:-hineller .Wlgen, 

k 1 SehutzKleid•J ng. 

1) 1 n::.tandhalt\ng mediz:ini'.'iCher unc: lherapeu'li::.rher 
Spez:ialgerale. soweit hrWert en DrrttE!I oes 
M5Chaffungs.werts n ioht übEors.tegt. 

5 Fuhrp.artaufw11nd 
3) Treibs.taff, 

b) Sehm oerm ittel , 

GI Kraftfahrz.eug-Haftpfl drr...E!rsirhE!rungE!n, -
k 3:;k oliersirherurtgen un c -stE!ue r, 

d) TÜ'll'· und ASU-Geb:i hren, 

e) ln:;tandhalt\ng. 

6 S äichlic.her-Veiw.a ltungsinrl'w.a nd 
3) .il.vf'lll3nc für B:irotJE.e;;rf wie Drucio:sarhen. 

l/ondNCke. Sohreibm:iter..ili@n, 

b) Avf'lll;inc: für Port •Jrtd Kleinfraehl Postsmeck · 
urtd BankgEbühren, 

GI Fernsprech-. Fem5Chreib-. Taefax- urtd 
Telegr:Jmmgebühren. 

d) Reise-kosten. F:ih rgelder, 
K •om e terents c hä d .gunge n, 

e) WefbE!· unc: Pers.on31be5Chaffungs..l'Jfw3nd. 

F) Avf'lll3nc: für F;iGhliteratl.Jr, 

g) l/ert3noes.- 1nd Organisaton:;beiträge {ohne 
BetigE! ;;in Ben.ITTigeno:;5en:;rn;;Ften 1. 

h) Gerichts- un<: Anw.JltS91"bühren. 

i 1 Mahn- i.nd 6e~bungskosten, 
il Pr:mmg:;. und Ber:ll\I ng:;k ersten, 

K) A'Jfw;;nc für 8•.x:hhaltung unc: Abreclinu ng 
ens.ehioeßl ioh Ai.rtonut?Scher Daten ... er.irbe•turtg. 

7 Betreuun!JS:1ufw.and 

3) GEmeins[h<1ft511er:Jrt5t<1ltungen m Hau'.5e, 

b) Besehiftigurtgsm.iter.al. z:. B. für W E!rii:en. 
Musizieren. Hobbygruppen , 

G:1 T;;ge<.;.:ius.fl :i9e. '•'•'3nderungen, 

d) Ma~rial urtd Geräte fj r Spiel •Jnc: Sport :;.oweit 
n ch1 al:ti'.iieru ngspflicht•g, 

e) 8 Jcherei. ~ 15di liften. Tage!iz:eitungen (;;u ller 
F;;chlitErarur), 

F) Schallpl:rtten. T anbander, Tein- und 
8 ik: bs.setten. 

g) Runclun 1:- 1nd Fernsehgebühren. GEMA-
GEbühren. 

h) Film-Mietgeb:ihren, 

i 1 1/ortrag:;honorare be Veranstaltungen m Ha•Jse, 

il Arbeitsbelohnunger1 Ynd -pr:irn•E!n. 

k) Körperpflege. 

11 Beklieidungsergänz.urtg. -pflege und · 
in'.'itandhaltung, 

m1S<:-h1Jle {ohne F;ihrgeld), z.B. Lehr· 1Jnd 
Lemmateri;il, Naoh hilfeunterrioht 
Kbs.'.'ientJges.au:;flüge, Kochgad, 

n) Fahrtko:;ten für geloegentlc:he Fahrten mit oem 
ÖPNV, 

o) Gesehenl:e für die Betreuten. 
p) Ferienm;;ßnahmen mil oer Einrcntung, 

q) p-äcagogis.ehes. und p>ychaloogi>rhes 
Te::.tm-lteir-al, 

rl Veranstall'Jngen .iuß.E.rtialb oes Ha\!!ies W•e Kino, 
Theater-, KOl'l.Zf'rtbesuche. 

:;) Betige fJ r SportYereine. 

t) Zellmateri31, 

u) Fahrradpflege-. 

a AtJ.iµt.en und llersic.he-rungen 

3) Grundsteuer, Mehrwer1:s.tever ;;uf c: ie 
s.teuerpfliehtigen Erträge w•e aus oer A~.Jbe liOn 
l/Efl)flegung. 

b) äffenllirhE! Geb:i hren wie f:i r Stnßenr@nigurtg, 
Müll:ibfu hr und SehomstenfegE!r. 

c) Qe!iet::liGhe 0 berw;iehurtgsgeb:i hren, 

d) FE!uer-. W3s:;E!r-, H:iftplfir:ht-, Unfall-. DiEbs.tJhl-·, 
Gbs..-, Hag~. Sturm:;oh.;;den- uni:! s.onst.gE! 
l/ers.clleriJngen (ohne Kraftbhrze'JlghJift.pflici'lt· 
unc: -k-l5kO'Wersichei"J ngen ). 
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